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Radfahrstreifen
Radfahrstreifen sind „für den Fahrradverkehr bestimmte und besonders gekenn-
zeichnete Teile der Fahrbahn, wobei der Verlauf durch wiederholte Markierung mit
Fahrradsymbolen und das Ende durch die Schriftzeichenmarkierung „Ende“ angezeigt
werden“ (§2 Abs.1 Z7 StVO).

·  generell nur Einrichtungsverkehr

·  vom ruhenden und fließenden Verkehr freihalten
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·  vom ruhenden und fließenden Verkehr freihalten

·  eventuell einfärben

Richtwerte für die Breite von Radfahrstreifen in Abhängigkeit von der Kfz-
Geschwindigkeit

V85 ££££ 50 km/h V85 > 50 km/hRadfahrstreifen

Regelbreite Mindestbreite Regelbreite Mindestbreite

neben Bordstein 1,50 m 1,25 m 1,75 m 1,50 m

neben
Längsparkstreifen

1,75 m 1,50 m 2,25 m 2,00 m

Bei angrenzenden Schräg- oder Senkrechtparkern ist der Radfahrstreifen mindestens
1,0 m breiter auszuführen.
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Mehrzweckstreifen
„ein Radfahrstreifen oder ein Abschnitt eines Radfahrstreifens, der unter besonderer
Rücksichtnahme auf die Radfahrer von anderen Fahrzeugen befahren werden darf,
wenn für diese der links an den Mehrzweckstreifen angrenzende Fahrstreifen nicht breit
genug ist oder wenn das Befahren durch Richtungspfeile auf der Fahrbahn für das Ein-
ordnen zur Weiterfahrt angeordnet ist“ (§2 Abs.1 Z7 StVO).

·  Warnlinie, wiederholende Fahrradsymbole
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·  Warnlinie, wiederholende Fahrradsymbole

·  Abkehr vom Trennprinzip

·  Fahrbahn wird geteilt in: Kernfahrbahn und Mehrzweckstreifen

Richtwerte für die Breite von Mehrzweckstreifen und Kernfahrbahnen

Mehrzweckstreifen Regelbreite Mindestbreite

neben Bordstein 1,50 m 1,25 m

neben Längsparkstreifen 1,75 m 1,50 m

Kernfahrbahn (zwei Fahrtrichtungen) 4,50 bis 6,0 m
geringere Breiten

möglich
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·  Ausnahme per Verordnung 

·  Ausnahmeregelung ist durch Zusatztafeln kundzumachen 

·  bei breiten Querschnitten: Trennung durch Leit- oder Sperrlinien  
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·  bei breiten Querschnitten: Trennung durch Leit- oder Sperrlinien  

·  bei schmalen Querschnitten (unter 3,75m): ohne markierten Fahrstreifen 

·  Kennzeichnung mittels Richtungspfeilen, Fahrradsymbolen und Linien  
(insbesondere im Kreuzungsbereich) 

·  Zusätzliche Maßnahmen auf unübersichtlichen Knotenpunkten (z.B. Verkehrsinsel 
bzw. Fahrradschleusen oder Fahrbahnerhöhungen) 
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Vermeidung kritischer Fahrbahnbreiten: 
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l Schenkellänge des Sichtfeldes = Anhalteweg der Fahrzeuge
c Strecke des Radfahrers bis zur Fahrfläche
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